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BUCHER

DER PROVISORISCHE FRIEDEN

Welches sind die geistigen, politischen, witt-
schaftlichen und sozialen Strémungen, die
zur Charta von San Francisco und damit zu
den Vereinigten Nationen gefithrt haben?
Wie sieht der groBe Ordnungsentwurf aus,
der das Ergebnis so mancher Einfliisse ist
und mit dem man 1945 die Nachkriegswelt
zu organisieren hoffte? Hat die neue Welt-
ordnung, hat die UNO-Chatrta dem seitheri-
gen, nun bald zwanzigjihrigen weltpoliti-
schen Geschehen ihren Stempel aufzudriik-
ken vermocht? Hat sie bestanden, versagt?

Max Hagemann, det frithverstorbene Vol-
kerrechtslehrer an der Basler Universitit, lie-
fert uns in seinem vor kurzem vom Eugen-
Rentsch-Verlag herausgegebenen Werk Der
provisorische Frieden — Die Baupringipien der
internationalen Ordnung seit 1945 eine Gesamt-
schau, die zumindest im deutschen Sprach-
gebiet eine klaffende Liicke fiillt und zum
Verstindnis der heutigen Weltotdnung ent-
scheidend beitrigt.

Der Verfasser macht den Leser zunichst
in leichtfaBllicher, vielleicht etwas trockener
und von manchmal unnétigen Anglizismen
durchsetzter Sprache mit den allgemeinen
Ordnungsproblemen vertraut, mit denen die
Staatsminner der Siegermichte 1945 kon-
frontiert waren: die Frage nach den verant-
wortlichen Trigern der neuen Ordnung,
nach dem neuen Ordnungsprinzip iibet-
haupt, schlieBlich nach dessen praktischer
Konkretisierung in der Nachkriegswelt. Die
Antworten auf diese Grundprobleme gingen
auf zwei Grundstromungen zuriick, die beide
ihre Hauptvertreter weit tiberwiegend in den
Vereinigten Staaten hatten, Antworten, die
in die Ideengeschichte der Vereinigten Na-
tionen als die Konzeption der Legalisien und
diejenige der Realisten eingegangen sind. Bei-
den gemeinsam war in Erinnetung an die
Schrecknisse des Zweiten Weltkrieges einer-
seits, die Folgen der Appeasementpolitik det
dreiBiger Jahte anderseits, das Prinzip des
weitgetriebenen Kriegsverbots und dessen Siche-

rung. Abet in der Ausgestaltung der Mecha-
nismen zur Verhinderung internationaler
Gewaltanwendung unterschieden sich die
beiden gedanklichen Schulen wesentlich. Die
Legalisten folgten dem Leitbild eines univer-
sellen Bundesstaates. Der umfassende Ord-
nungsanspruch dieser Idee erforderte eine
Auseinandersetzung mit allen wesentlichen
politischen, militirischen, wirtschaftlichen
und sozialen Aspekten der anzustrebenden
Weltordnung iiberhaupt und legte auf die
Befriedigung der wirtschaftlichen Wiinsche
der Menschheit groBes Gewicht. In der Vor-
stellungswelt der Legalisten sollte die all-
mihliche Einebnung der Gegensitze auf der
Welt friedliche Wandlungsprozesse etleich-
tern — ein dynamisches, aus det unheilvollen
Radikalisierung der Politik der dreiBiger
Jahre als Folge der Weltwirtschaftskrise
schopfendes Konzept, das die formale Aus-
gestaltung der Willensbildung innerhalb der
UN und namentlich das heikle Problem der
Verantwortung der Grofmichte etwas in
den Hintergrund zu verdringen erlaubte.
Demgegeniiber kniipfte die Schule der
Realisten, denen das amerikanische Staatsde-
partement zuzurechnen ist, von vorneherein
an die friedenssichernde Rolle det Haupt-
michte an und wies diesen eine Sonderrolle
zu. Da indessen auch die Realisten dem féde-
rativen Konzept der Weltotrganisation nahe-
standen, wurde der innere Bruch im Gesamt-
entwurf unvermeidlich, indem Sicherheitsrat
und Generalversammlung aus zwei verschie-
denen Ideenwelten hervorgingen: jener aus
dem von der Heiligen Allianz wie vom Vol-
kerbund her bekannten Prinzip der Staaten-
verbindung, die auf dem Einstimmigkeits-
grundsatz fuBt, diese aus der auch von den
Legalisten vorgeschlagenen Konzeption des
dem Majorititsprinzip verhafteten Bundes-
staates. Als gedankliche Briicke diente die
Vorstellung, daB die Organisation des Si-
cherheitstates eine von den gegenwirtigen
internationalen Machtverhiltnissen diktierte
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Notlosung darstelle, die allmahlich der lega-
listischen Konzeption weichen wiirde, wenn
einmal das umfassende Wirtschafts- und So-
zialprogramm der UNO, das auch die Rea-
listen vertraten, Neid und MiBtrauen in der
Welt reduziert haben wiirden.

Diese gedanklichen Hauptsttémungen,
denen beiden ein groBes Stiick optimisti-
schen amerikanischen Idealismus unver-
kennbar zu eigen ist, standen 1944/45 auf
den beiden groBen Vorbereitungskonferen-
zen von Dumbarton Oaks und San Fran-
cisco zur Diskussion; freilich nicht allein,
sondern zusammen mit der #/trarealistisch zu
nennenden Linie der Sowjets, die in den ge-
planten UN eine auf Dauer angelegte Fort-
setzung des Kriegsbiindnisses zwischen der
Sowijetunion, den Vereinigten Staaten und
Grofbritannien zur Wahrung der russischen
Sicherheit gegen Deutschland zu sehen
wiinschten, und mit der auf Prisident Roose-
velt zuriickgehenden sogenannten Policemen-
Linie, die den Legalismus auf die nackte Si-
cherung des Landfriedens zu reduzieren
trachtete. Interessant zu wissen ist, daBl die
groB3e Mehrheit der mittleren und kleineren
Staaten in San Francisco der legalistischen
Konzeption den Vorzug gab, daBl aber die
beiden Hauptmichte, RuBlland und Amerika,
unbedingt auf ihr Vetorecht pochten und da-
mit Entscheidendes dazu beitrugen, da3 die
UNO weit mehr ein Organ internationaler
Kooperation als ein bundesstaatlicher An-
fang wurde. Der ebenfalls auf Betreiben der
GroBmichte gefaite BeschluB}, die inner-
staatlichen Verhiltnisse aus dem Kompetenz-
katalog der Weltorganisation auszuklam-
mern, wirkte in derselben Richtung. Was der
UNO-Charta von San Francisco an Einflufl
der legalistischen Richtung noch anhaftet, ist
einmal die Anerkennung von Recht und Ge-
rechtigkeit als Fiihrungsmaximen fiir die T4-
tigkeit der Vereinigten Nationen und dann
die Heraushebung des Vetorechts als einer
ausgesprochenen Ausnahmeregelung, die zu-
dem einer «legalistischen Gebrauchsanwei-
sung» unterliegt.

Die in San Francisco begriindete Vor-
machtstellung der GroBmichte zwang diese
zu zwei Konzessionen, welche die Weltorga-
nisation in ihrer globalen Ordnungsaufgabe
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noch einmal relativierten: das Recht zum re-
gionalen ZusammenschluB und zur kollek-
tiven Selbstverteidigung; mit andern Wor-
ten: eine Ersatz-Sicherheitsordnung — frei-
lich als subsidiir bezeichnet — als Ausgleich
fiir das Ubergewicht der GroBmichte, muBte
die UNO-Charta von Anfang an zulassen.
Der Antwort der Praxis auf das Otrd-
nungswerk von San Francisco, in dem idea-
listische Wissenschaftlichkeit und vorder-
griindiges politisches Absichtsdenken eine
zetbrechliche Ehe eingingen, widmet Hage-
mann den Hauptteil seiner Betrachtungen.
Der sowjetischen Nachkriegsoffensive, die
in der im Augenblick des Triumphs uber
Hitlerdeutschland ~ wiederaufgenommenen
ideologisch-weltrevolutioniten Linie be-
grindet liegt, stellt er die westliche Welt,
primir die Vereinigten Staaten gegeniiber,
die sich mit den legalistischen Hintergrunds-
stromungen der UNO-Charta als mit deren
donné idéal identifizieren und dieses Idealbild
mit Hilfe eines geduldigen Zuwartens einer-
seits, der Herausbildung eines modus vivendi
als Ersatzlosung anderseits in eine giinstigere
Zukunft zu tragen bemiiht sind. Die Ubet-
gangslosungen bestehen in dem zunichst der
Philosophie des «containment» anhingen-
den ZusammenschluB3 der Westmichte und
zugewandter Staaten in neuen Formen kol-
lektiver Sicherheit (NATO, SEATO usw.)
und in der Inangrifinahme des wirtschaftli-
chen Wiederaufbaus im Rahmen des Mar-
shall-Plans. Beides siecht Hagemann mit dem
kollektiven Sicherheitssystem der UNO ver-
bunden und, was wichtiger ist, von der
UNO-Otdnung, beziehungsweise ihren gei-
stigen Quellen her innerlich legitimiert.
Parallel zu dieser gewissermallen fort-
wihrenden Verwirklichung des Donné idéal
der Weltorganisation, die in dem umfang-
reichen Aufbauprogramm vornehmlich der
USA in den Entwicklungslindern besonders
deutlich zum Ausdruck kommt, vollzieht sich
im Rahmen der Vereinigten Nationen die
Abwicklung des Modus vivendi als Politik
des gerade noch moglichen absoluten Mini-
mums, das die strikte Konzentration auf die
Sicherung des unbedingten Kriegsverbots ist. Seine
Realisierung wird durch das internationale
Riistungsgleichgewicht wund namentlich



durch den Hemmungsfaktot det beidseitigen
atomaren Abschreckung wesentlich etleich-
tert, besonders zwischen den beiden feindli-
chen ideologischen Lagern, die sich auf die
Vetdeutlichung und Verwirklichung ihrer
jeweiligen militdrischen und politischen Ver-
pflichtungen beschtinken. Innerhalb der
freien Welt gestaltet sich die Friedenssiche-
rung schwieriger und erfordert alternativ
oder parallel zueinander den Druck det
Hauptmacht Amerika und dosiette UNO-
MaBnahmen (zum Beispiel im Suezkonflikt).
Dagegen kann eine auf den UNO-Prinzipien
aufbauende Friedenssicherung innerhalb des
sozialistischen Lagers im allgemeinen nicht
erfolgen, da sich weder im Rahmen der Welt-
organisation noch durch westlichen Zusam-
menhalt ein ausreichendes Gewaltmonopol
herausbilden lif3t (Ungarn). Biirgerkriege in
den nichtverpflichteten Staaten erlauben mei-
stens ein Wirksamwerden der UNQO, wo
nicht, wie im Falle der Libanonkrise, die
Dringlichkeit des Zeitfaktors ein direktes,
aber auf die UNQO-Charta abgestiitztes Ein-
greifen einer Einzelmacht erfordett.

In der Bewertung det Losungen, denen
die Vereinigten Nationen seit 1945 die allge-
meinen Ordnungsprobleme zugefiihrt haben,
ist Hagemann der Weltorganisation giinstig
gesinnt: trotz allen Schwierigkeiten der
ideellen und organisatorischen Verbindung
zwischen Sicherheitsrat und Generalver-
sammlung und trotz der im Laufe der Zeit so
tiefgreifend verwandelten Zusammensetzung
der UNO haben die westlichen Stiitzungs-
michte das Problem der 1VVerantwortung dutch
ihr geduldiges Bekenntnis zu den UNO-
Prinzipien zu bewiltigen vermocht; das
Ordnungsprinzip der Friedenswabrung ist reali-
siert worden; und auch die gelebte konkrete
Nachkriegsordnung deckt sich mit der geplan-
ten, indem es gelungen ist, um das Kriegs-
verbot herum eine lebensfihige Gesamtord-
nung zu entwickeln. Hagemann schreibt:
«DaB das ,The-world-we-want‘-Programm
von 1945 in der Praxis der Nachkriegszeit
trotz widrigsten Umstinden seine Autoritit
und Lebenskraft bewahren konnte, ist letzt-
lich wohl bedingt dadurch, daB} die geistigen
Werte, die hinter ihm stehen, sich in ihrer
Autotitit zu erhalten vermochten. Alle jene

groBen Ideen, auf die das Wohlfahrtspro-
gramm der UNO geistig zurtickzufiithren ist,
konnten sich iiberraschenderweise, so ist man
versucht zu sagen, am Leben erhalten. »

Hier scheinen nun freilich einige Fragen
etlaubt: Gewil} liegt in der im Namen der
UNO vollbrachten Friedenswahrung seit
1945 allein schon ein unerhértes Verdienst
der Weltorganisation. Aber ist die Friedens-
sicherung als solche nicht weit mehr das Er-
gebnis des von Washington und Moskau ge-
tragenen militirischen Kriftegleichgewichts
als der sanften Gewalt der Weltorganisation?
Und ist die strikte Friedenssicherung, das
heiBt die Einfrierung des territorialen Status
quo nicht etwas ganz anderes als jener
«peaceful change», der fiir die angelsichsi-
schen Viter der UNO-Charta das unabding-
bare Korrelat zum Gewaltanwendungsver-
bot, wenn nicht gar das Donné idéal schlecht-
hin bedeutete? Ist das ganze Wohlfahrtspro-
gramm det Vereinigten Nationen, das fast
ausschlieBlich von den westlichen Staaten
und vor allem von Amerika finanziert wird,
wirklich das Ergebnis der geistigen Autoritit
det UNO-Satzungen als etwas von den gei-
stigen Wutzeln und auch von den politischen
Niitzlichkeitserwagungen der westlichen
Staaten Verschiedenes, Selbstindiges? Mit
andern Worten: Bedurfte und bedatf es le-
diglich zut Einfrierung des politischen Status
quo und zur Realisierung des internationalen
Wohlfahttsprogramms wirklich der Verei-
nigten Nationen, oder geniigen dazu nicht
der «heiBe Draht» zwischen Moskau und
Washington, NATO und Warschauerpakt,
Matshallplan, OECD, EWG, EFTA und die
bilateralen Entwicklungsprogramme?

Die Fragen stellen heilit keineswegs sie
bejahen. Sie sollen lediglich andeuten, daf3
auch eine etwas andersgeartete Gewichtung
dessen denkbar ist, was Hagemann die Zwei-
schichtigkeit der Lenkung nennt, das heil3t die
Aufteilung der internationalen Steuerungs-
funktionen aufdie UNO einetseits, auf die ein-
zelnen Mitgliedstaaten anderseits. Das Endut-
teil des einzelnen wird hier, was nut natiitlich
ist, immer auch von seiner Weltanschauung
beeinflufit sein. Weit wichtiger ist, dal der
Vetfasser dem deutschsprachigen Leser unse-
res Wissens erstmals eine Zusammenfassung
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jenes Materials in die Hand gibt, das die dem
Werturteil unbedingt voranzustellende Ana-
lyse der Weltorganisation erlaubt und hoffentlich
dazu beitrigt, das in unserm Land allzu
leichtfertig negative Urteil iiber die Vereinig-
ten Nationen allmihlich zu korrigieren.

Das Buch verfiigt iiber einen sorgfiltig
redigierten wissenschaftlichen Apparat, der
es verdient hitte, noch durch den Wortlaut
der UNO-Satzungen erginzt zu werden.

Dieter Chenaux-Repond

FORDERUNG DER SCHWEIZERISCHEN KULTUR

Zum [abrbuch der Stiftung Pro Helvetia

Eine schweizerische Kultur — gibt es das
iiberhaupt? Und wie 16t sie sich von der
offentlichen Hand wirklich férdetrn? Jacob
Burckhardt hat in seinen «Weltgeschichtli-
chen Betrachtungen » von der Kultur gesagt,
sie sei «die ganze Summe derjenigen Ent-
wicklungen des Geistes, welche spontan ge-
schehen und keine universale oder Zwangs-
geltung in Anspruch nehmen». Die Kultur
gehort mit andern Worten in den Bereich der
Freiheit. Sie ist eine Selbstdarstellung des
Menschen, die keinem duBeren Mul}, sondern
dem freien inneren EntschluB entspringt. Sie
ist im Prinzip aus jener Antinomie zwischen
Zwang und Freiheit herausgehoben, wie sie
fiir den politischen Raum typisch ist. Sie ist
das zweckfreie Reich des Wahren, Schénen
und Guten, in dem der Mensch in Freiheit
Herr ist.

Das Wesen freibeitlicher Kulturpolitik

Kultur ist anderseits aber nur in Gemein-
schaft moglich. Sie beruht auf dem Dialog
der Menschen und Epochen, und sie bedarf
auch der materiellen Grundlagen, die ihr nur
die Gesellschaft geben kann, Darum ist Kul-
turpolitik letzten Endes doch nicht zum
vornherein ein Widerspruch in sich selbst,
sondern eine ,Notwendigkeit. Sie hat den
dulBleren Rahmen des geistigen Schaffens zu
sichern. Das schlieBt, wie die Beispiele gei-
stigen Terrors in den totalitiren Staaten be-
zeugen, die Moglichkeit des krassen MiB3-
brauchs durch die 6ffentliche Hand nicht aus.
Eine Politik, die sich wie die demokratische
in den Dienst der menschlichen Freiheit
stellt, wird aber die Kultur als das Reich der
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schopferischen Freiheit nach besten Kriften
hegen und pflegen. Die Demokratie hingt
von den staatsbiirgerlichen Tugenden des
einzelnen und damit ganz wesentlich von sei-
ner Bildung und Erziehung ab. Die Kultur
des einzelnen ist der Wurzelgrund dieser
Staatsform. Darum liegt dessen geistig-
kulturelle Férderung in hochstem Male im
Interesse des Gemeinwesens.

Diese Forderung der Kultur muBl aber
zugleich dem Wesen des Reichs der Freiheit
entsprechen. Das heilit, der kulturelle Be-
reich mufl sich moglichst nach seiner
freiheitlichen Eigengesetzlichkeit entwickeln
konnen. Die geistige Autonomie der Kultur
mul} bei jeder Art von Offentlicher Unter-
stiitzung voll gewahrt bleiben. Damit aber
wird unsere erste Frage, ob es denn eine
schweizerische Kultur als klar definierbaren
Begriff iiberhaupt gebe, im Grunde genom-
men hinfillig. Denn Forderung dieser Kul-
tur kann im Sinn der liberalen Demokratie
nicht heillen, geistige Modelle und Pro-
gramme zu formulieren und zu verwirkli-
chen. Wenn das Wesen des schweizerischen
Geisteslebens nicht klar umrissen, sondern
durch die Vielfalt der Sprachen und Formen
und damit der Kulturlandschaften charakte-
risiert ist, so besteht die Kulturférderung
nicht zuletzt auch darin, diese Vielfalt weiter-
hin wahren zu helfen. Allerdings wiirde sie
ihren Sinn vetfehlen, wenn sie dabei nicht
zugleich auch das BewuBtsein zu erhalten
und zu fordern suchte, daf3 die Mannigfaltig-
keit unseres kulturellen Lebens zugleich im
gemeinsamen Wurzelgrund unserer Staats-
idee und damit im politischen Willen, tiber
alle Vielgestaltigkeit hinweg ecine staatliche
Einheit zu bilden, fest verankert ist.



Pro Helvetia

GemiB dem eidgenossischen Staatsaufbau,
der den oOffentlichen Korperschaften von
Gemeinde, Staat und Bund nur jene Aufga-
ben zuweist, die nicht privat oder vom je-
weils kleineren Kreis bewiltigt werden kon-
nen, greift die 6ffentliche Hand auch im kul-
turellen Bereich nur dort helfend und fér-
dernd ein, wo es nicht anders geht oder wo,
wie im Fall der Staatsschule als dem Ort der
staatsbiirgerlichen Gemeinschaftsbildung im
Geiste der Toleranz, eine staatliche Losung
im Interesse des Gemeinwesens liegt. Abge-
sehen von der Schaffung der Eidgendssischen
Technischen Hochschule schon bald nach der
Griindung des Bundesstaates konnte deshalb
lange kaum von einer gesamtschweizerischen
Kulturpolitik die Rede sein. Auch heute noch
ist dieses Gebiet vielleicht am deutlichsten
nach den Grundsitzen eines ungebrochenen
Foderalismus organisiert. Der Bund greift
nur dort ein, wo deutliche Liicken oder
Mingel sichtbar werden.

Das war in den fiinfziger Jahren der Fall
auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Fot-
schung, was zur Griindung des National-
fonds fiihrte. Und es war vor allem auch am
Ende der dreiBiger Jahre notwendig, als un-
ser Land, dessen Sprachgruppen bis dahin
engen kulturellen Kontakt mit den jeweili-
gen Nachbarstaaten gepflegt hatten, in ge-
fahrlichem Ausma8 einer totalitiren Kultur-
propaganda zum Zweck der Aushdhlung sei-
ner geistigen Abwehrkraft ausgesetzt war.
Auf Grund einer Botschaft des Bundesrates
vom 8. Dezember 1938 «iiber die Organisa-
tion und die Aufgabe der schweizerischen
Kulturwahrung und Kulturwerbung» kam
es im Herbst 1939 durch einen Vollmachten-
beschluB zur Bildung einer Arbeitsgemein-
schaft «Pro Helvetia», die sich zunichst auf
die geistige Landesverteidigung zu konzen-
trieren hatte. Erster Prisident war der ehe-
malige Bundesrat Heinrich Hiberlin. Thm
folgte alt Staatsrat Paul Lachenal aus Genf.
1952 wurde mit Prof. J. R. von Salis etstmals
ein Wissenschafter mit der Leitung betraut.
Seit 1964 amtiert Dr. Michael Stettler als Vor-
sitzender. Inzwischen hat sich lingst auch der
juristische Charakter der «Pro Helvetia» ge-

wandelt. 1949 wurde sie durch einen Bundes-
beschluB zu einer Stiftung offentlichen
Rechts.

Das Prinzip der Subsidiaritit

Zur Feier des 25jihtigen Bestehens hat der
Stiftungsrat der «Pro Helvetia» ein vom
Orell-FiiBli-Verlag (Ziirich) betreutes Jahr-
buch herausgegeben, das offenbar zugleich
eine Publikationsreihe erdffnen soll. Es ist
von hohem dokumentarischen Wert und bie-
tet einen ausgezeichneten Uberblick iiber die
Vielfalt der Titigkeit und deren Wandel im
Laufe dieses Vierteljahrhunderts. In 16 aus-
fithrlichen Beitrigen wird iiber die weitver-
zweigte Aktivitit und ihre Probleme Bericht
erstattet. Jeanne Hersch hat ferner «Quel-
ques remarques sur la situation culturelle de
la Suisse» beigesteuert, wihrend J. R. von
Salis in einem Essai den Geist des « Hirschen-
grabens », des stimmungsvollen Ziircher Sit-
zes der Stiftung, beschwort und Carl Doka
das Problem der « Kulturwahrung und Kul-
turforderung in den Kantonen» erortert.
Von besonderem Interesse sind auch drei
bundesritliche Stellungnahmen zu grund-
sitzlichen Kulturproblemen, die dem Band
beigefiigt sind: Philipp Etters Antwort auf
eine Interpellation iiber die «Pro Helvetia»,
H. P. Tschudis Vortrag «Etfillt der Bund
seine kulturellen Aufgaben?» und F. T.
Wahlens Antwort auf eine Interpellation
iiber kulturelle Beziehungen mit kommuni-
stischen Staaten.

Der Rapport macht sichtbar, daB die
«Pro Helvetia» eine echt schweizerische Lo-
sung darstellt. Der Stiftungscharakter sichert
die geistige Autonomie, die bei aller notwen-
digen und niitzlichen Zusammenarbeit mit
den Exponenten von Politik und Staatsver-
waltung stindig gewahrt bleiben soll. Und
der Einblick in die Arbeitsweise 1iBt auch
deutlich erkennen, daB es hiet nicht um die
Forderung einer helvetischen Einheitskultur
und schon gar nicht um die Inthronisierung
einer eidgendssischen «Zensurbehdrde »
geht. Der Stiftungszweck umfaBBt gemill Ar-
tikel 3 des einschligigen Bundesbeschlusses
«1. die Erhaltung des schweizerischen Kul-
turbesitzes und die Wahrung der kulturellen
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Eigenart des Landes; 2. die Forderung des
schweizerischen kulturellen Schaffens, ge-
stiitzt auf die in den Kantonen sowie in den
verschiedenen Sprachgebieten und Kultur-
kreisen frei wirkenden Krifte; 3. die Forde-
rung des gegenseitigen Austausches kultu-
reller Werte zwischen den vetschiedenen
Sprach- und Kulturgebieten des Landes;
4. die Werbung im Ausland um das Vet-
stindnis fiir schweizerisches Gedanken- und
Kulturgut. Im Rahmen dieser Aufgaben
schenkt die Stiftung der Erhaltung und For-
derung der Volkskultur ihte besondere Auf-
merksamkeit ».

«Pro Helvetia» hat sich also ihrer Ziel-
setzung nach auf simtlichen Ebenen und
Sparten zu betitigen, soweit dies notwendig
und erwiinscht ist. Dieser universalen Auf-
gabenstellung gegeniiber erscheint die finan-
zielle Dotierung — sie hat 1964 den Betrag
von 1,2 Millionen Franken etreicht — auf
den ersten Blick nun allerdings als duBerst
bescheiden. Doch bei genauerer Betrachtung
zeigt es sich, dafl mit diesen Mitteln doch et-
staunliche, wenn auch im allgemeinen wenig
spektakulire Wirkungen erzielt werden. Det
Vielfalt unseres kulturellen Lebens entspricht
eben meist auch eine Mannigfaltigkeit der
Hilfsquellen, ganz abgesehen von der Opfer-
bereitschaft vieler unserer «Kulturttiger ».
So bedarf es oft nur einer Starthilfe oder eines
erginzenden Zuschusses der Stiftung, um
private oder regionale Initiativen einer et-
folgreichen Verwirklichung entgegenzufiih-
ren.

Es ist unméglich, im Rahmen dieses Hin-
weises ein auch nur einigermaflen vollstin-
diges Bild dieser subsididren Hilfe zu geben.
Von der Unterstiitzung unserer Heimatmu-
seen tiber die Erhaltung und Forderung un-
seret Mundarten, die Subventionierung von
Zeitschriften, Filmen und Kunstausstellun-
gen bis hin zur Erméglichung von Gastdo-
zenturen spannt sich ihr Bogen. Die Gesell-
schaft fiir das schweizerische Volkstheater
hat mehrfach und fiir verschiedene Zwecke,
so unter anderem fiir die Ausbildung von
Regisseuren und Laienspielern oder fiir
Wettbewerbe, Beitrige erhalten. Heimatbii-
cher wurden durch Druckzuschiisse ermog-
licht. Auch der «Kunstfithrer der Schweiz»
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von Hans Jenny wurde mit 25 ooo Franken
subventioniert. Besonders wichtig ist dieses
Mizenatentum auch auf dem Gebiet unserer
Klassikerausgaben. So wire die wichtige Edi-
tion der Werke eines Robert Walser oder Al-
bin Zollinger ohne die Hilfe der «Pro Hel-
vetia » weit schwerer gefallen. Von besonde-
rer Bedeutung sind in unserem sprachenrei-
chen Land auch die Ubersetzungen, um die
sich die Stiftung immer besonders stark ge-
kiimmert hat. Grof3 sind auch ihre Verdienste
um die Forderung des Musiklebens und der
bildenden Kiunste.

Schwerpunktveriagerung

Von Anfang an wurden die Mittel der «Pro
Helvetia» ungefihr zu gleichen Teilen einer
gezielten Titigkeit im allgemeinen Landes-
interesse einetrseits und der weitverzweigten
Kulturférderung im oben erwihnten Sinn
eines modernen demokratischen Mizenaten-
tums anderseits zugefiihrt. Entsprechend der
damaligen politischen Situation richtete sich
die direkte oOffentliche Aktivitit nach der
Griindung zunichst fast ganz auf die geistige
Landesverteidigung. Wihrend des Zweiten
Weltkriegs unterstiitzte « Pro Helvetia» vor
allem die kulturelle Betreuung der Armee im
Rahmen des Programms von «Heer und
Haus ». AuBerst wichtig war auch die Finan-
zierung des «Schweizerischen Feuilleton-
Dienstes» und des «Service de Presse
Suisse», die unsere Zeitungen endlich von
auslindischen kulturellen Pressediensten un-
abhingig machten.

Bei Kriegsende war die Lage von Grund
auf verindert. Bundesrat Etter erklirte da-
mals im Nationalrat, es geche nun um den
« Ausbruch aus der geistigen und kulturellen
Réduitstellung, in die wir ohne unser Vet-
schulden uns gedringt sahen». Wenn sich
auch in der Folge neue, langfristig geschen
nicht weniger bedrohliche Fronten abzeich-
neten, so war es doch richtig, dal} die «Pro
Helvetia» daraufhin die Hilfte ihrer Mittel
fiir eine systematische Kulturwerbung im
Ausland verwendete. Es wurden Ausstel-
lungen, Konzert- und Vortragsreisen orga-
nisiert sowie Reisen auslindischer Wissen-



schafter, Studenten und weiterer Perstnlich-
keiten veranstaltet. Seit 1952 besteht auch ein
spezieller « Kultuteller Auslandpressedienst »,
der die Aufgabe hat, die Zeitungen und die
weiteren Massenmedien des Auslands mit ein-
wandfreiem, streng sachlichem Informations-
material iiber unser Land zu versorgen. In
einer rasch sich wandelnden Umwelt, mit der
unser Land durch die wirtschaftliche Ver-
flechtung immer enger vetbunden ist, bildet
gerade diese Kulturwerbung ein wichtiges,
der Zielsetzung der Stiftung genau entspre-

chendes Titigkeitsfeld, das aller Beachtung
wert ist.

Man mochte wiinschen, dall das votlie-
gende Buch viele aufmerksame Leser findet.
Denn obwohl «Pro Helvetia» zu jenen In-
stitutionen gehort, die ohne groBes Aufhe-
ben mehr im stillen wirken, kann sie ihre
Leistung nur dann noch weiter steigern,
wenn ihre Titigkeit die notige Resonanz und
damit die notwendige Unterstiitzung in der
Offentlichkeit findet.

Richard Reich

DER FODERALISMUS VOR DER ZUKUNFT

Jabrbuch 1965 der Neuen Helvetischen Gesellschaft

Die Diskussion iiber das altbestandene The-
ma des eidgendssischen Foderalismus ist in
ein ungewohntes Stadium der Girung getre-
ten, Nicht etwa in dem Sinne, daB sich die
Gemiiter pro und contra Féderalismus et-
hitzten — niemand wire bereit, das Odium
einet Gegnerschaft auf sich zu laden —, aber
doch in der Weise, daB sich ganz unverkenn-
bar entscheidende Wandlungen abzeichnen.
Sprechen einige bereits von einem eigentli-
chen «Neoftderalismusy (Pierre Glasson |/
Dietrich Schindler), so verhalten sich andere
betont zogernd und abwartend; es kommt
wohl nicht von ungefihr, wenn in der jiing-
sten Vergangenheit verschiedene Organisa-
tionen die Erfahrung machen muBten, dal3 es
sich als praktisch unméglich erweist, quali-
fizierte Personlichkeiten als Referenten fiir
die Propagierung des Foderalismus im her-
kommlichen Stil zu finden. Um so begrii-
Benswerter ist das Unterfangen der Neuen
Helvetischen Gesellschaft, den neu sich stel-
lenden Fragen auf den Grund zu gehen.
Einem Gesprich auf dem SchloB8 Lenzburg
lieB sie im April des vergangenen Jahres ein
Kolloquium in Vitznau folgen; was dott von
kompetenter Seite zum Foderalismus ganz
allgemein oder abet in bezug auf einzelne
Sektoren staatlicher Titigkeit ausgefiihrt
wurde, ist nunmehr — zusammen mit Bei-
trigen von 15 weiteren Autoren — in ihrem

Jahtbuch 1965 untet dem Titel «Der Fodera-
lismus vor der Zukunft» festgehalten wot-
den®.

Die Neue Helvetische Gesellschaft befalt
sich in ihrem neuesten Jahtbuch nicht zum
ersten Mal mit diesem einen Strukturelement
unseres Staatswesens. 7 heo Chopard, Zentral-
prisident det NHG und Redaktor des Jahr-
buches, geht in seinem Vorwort von einem
Ausspruch aus, den an der gleichen Stelle
Werner Kigi schon vor zwei Jahtzehnten ge-
tan hat: «Die Schweiz ist foderalistisch, oder
sie ist nicht. » Wet nun aber von den nachfol-
genden Aufsitzen ein kunstvoll orchestrier-
tes Plidoyer zugunsten des schweizerischen
Foderalismus altvertrauter Prigung erwat-
tet, wird bald eines andetren belehst. Nach der
Lektiire der 22 Beitrige etfiillt ihn im Gegen-
teil die diistere Ahnung, daB3 dem so vet-
standenen Foderalismus wenig Ubetlebens-
chancen verblieben sind. Der Schock ist
groB: ein Grundpfeiler unseres Staates wird
in Frage gestellt, ein liebgewordenes Ge-
dankengebiude zetfillt. Dies ist nicht etwa
das Resultat einer iibereinstimmenden Kritik
der verschiedenen Autoten, sondern das vet-
bliiffende Ergebnis ihrer gegenseitigen Er-
ginzung. Keiner verwirft das Ganze, aber
was der eine Vetfasset als Positivam gewahrt
wissen mochte, 1iBt der nichste mit erstaun-
licher Promptheit als nichtig erscheinen.
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Als erster kommt Bundesrat H. P.
Tschudi mit seinem in Vitznau gehaltenen
Vortrag «Die Erfiillung der Zukunftsaufga-
ben durch den foderalistischen Staat» zum
Wort, Der jetzige Bundesprisident legt ein
betedtes Bekenntnis zum Féderalismus ab,
den er als «das fiir unser Land beste und
zweckmiBigste System» bezeichnet. Un-
scheinbarer, aber in ihrer Wirkung sehr viel
weittragender sind die zwischen den Huldi-
gungen an die Kantone eingestreuten sach-
lichen Hinweise auf die schweizerischen Vet-
hiltnisse. Es ist davon die Rede, daB3 im Vet-
hiltnis zur GroBe der sich stellenden Aufga-
ben unsere Kantone sehr kleine Staatswesen
sind, denen es zur Bewiltigung dieser Pro-
bleme innert gebotener Zeit an den nétigen
finanziellen und personellen Mitteln gebre-
chen kann. Beiliufig witd angedeutet, dal}
die Gliedstaaten der USA und der Bundes-
republik Deutschland keineswegs in der
GroBenordnung der schweizerischen Kan-
tone liegen, sondern daB ihre Einwohnerzahl
sich eher in der Nihe der ganzen Eidgenos-
senschaft befindet. Es wird auch konstatiert,
daB der Bevolkerung der wichtige Grundsatz
der primiren kantonalen Zustindigkeit nicht
mehr als Selbstverstindlichkeit erscheint,
und anerkannt, dafl gute Griinde fiir die Ein-
stellung bestehen kénnen, im Zuspielen einer
neuen Verpflichtung an den Bund einen Et-
folg zu etblicken. Die Sorge dafiir, daf3 alle
bisherigen Aufgaben den Kantonen bleiben
und neue ihnen zugeteilt werden, wird an die
Bedingung gekniipft, dal diese ihre Aufga-
ben mit Erfolg bewiltigen kénnen. So st68t
der aufmerksame Leser auf gar manche Mi-
nen gegen den Foderalismus, und wenn er
vom Sozialdemokraten Tschudi vor die dia-
lektische Uberwindung des Gegensatzes zwi-
schen dem Aufrechtethaltenwol//en des Fode-
ralismus und dem Zwang, sachgerechte Lo-
sungen zu finden, gestellt wird, so nimmt er
nicht an, daB} die Synthese im Verzicht auf
die Verwirklichung von Zielen, die im Aus-
gangspunkt zum Fo6deralismus entgegenge-
setzt sind, gesehen wird.

LiBt der Politiker Tschudi in kluger Be-
rechnung die Ideologie des Féderalismus un-
angetastet, so nimmt der Historiker Herber?
Liithy ebendiese Ideologie aufs Korn und zer-
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trimmert sie in einer groBartigen, wortge-
waltigen Philippika als «StreitroB3 einer dif-
fusen, in keiner konstruktiven Instanz ver-
korpetten, rein ideologischen Fronde von
Neinsagern», als «Spiegelfechtereien» ano-
nymer Interessenkliingel. Dieser Beitrag
«Vom Geist und Ungeist des Foderalismus »,
der in Form und Aussage aus all den vielen
Aufsitzen des Jahrbuches heraussticht und
der im Dezemberheft der Schweizer Mo-
natshefte abgedruckt worden ist, bedeutet
eine unbarmherzige Abrechnung mit dem
engen, vetneinenden Foderalismus, der nut
um Kompetenzen schachert. Liithys «Ge-
spensteraustreibung » gilt ibrigens nicht nur
dieser Riickzugsmentalitit, die jede bundes-
rechtliche Losung eines Gegenwartspro-
blems als ideologische Frage bundesstaatli-
cher Usurpation und kantonaler Abdankung
dramatisiert, sie gilt ganz allgemein der die
Geschichtswahrheit vetfilschenden Sucht
zur Verklirung der fernen Vergangenheit,
als deren Folge die staatspolitischen Errun-
genschaften des 19. Jahrhunderts zu Unrecht
abgewertet werden. Liithys Foderalismus
ruht in den politischen Institutionen des
Bundes, und wenn er den Féderalismus als
Staatsform der Zukunft bezeichnet, so visiert
er beileibe nicht die Kompetenzordnung
zwischen Bund und Kantonen an, sondern
einerseits die universelle Dezentralisierung
der Initiativen und Verantwortungen und
anderseits die die Lebensform der Schweiz
ausmachende vielseitige Ausiibung der di-
rekten Demokratie, vorab im iibetschauba-
ren Raum der lokalen Gemeinschaft.
Findet der Historiker Liithy nach seiner
Abkanzelung des negativen Foderalismus
freundliche Worte fiir das in der schweizeri-
schen Literatur immer wieder dargestellte
GemeinschaftsbewuBtsein der in der Ge-
meinde physisch verbundenen Biirger, so
zerschligt der Soziologe Edmond Tondeur in
seinem Aufsatz «Sind unsere Gemeinden
noch die Triger des Foderalismus?» auch
dieses Idealbild urwiichsiger Gemeindede-
mokratie. Er fordert seinerseits — auf Grund
von informativen Gesprichen in ziircheri-
schen Gemeinden — Aufklirung statt Ver-
klirung und qualifiziert es angesichts der
Tatsache, dall 55% unserer Bevolkerung in



Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern
leben, als glatten Selbstbetrug, nur auf die
agrargesellschaftliche Gattung der Gemeinde
abzustellen. Die Gemeinde ist heute nicht
mehr «Gemeinschaft», Gefiihlseinheit, son-
dern Kérperschaft, Rechtsform, und daher
stiitzt sich der «auBenpolitische Rigoris-
mus », mit dem die Gemeindeautonomie ver-
fochten wird, zu Unrecht auf die «Vision der
von sozusagen allen Biirgetn beratenen, be-
schlossenen und ausgefiihrten Res publica ».
Die Gemeinde ist in ihrer modernen GroBen-
ordnung zu einem «Gesellschaftsgebilde
zweiter Ordnung» geworden, mit einer at-
beitsteiligen und professionalisierten Verwal-
tung. Dies fithrt zu einer Intellektualisierung
der Bezichungen zwischen Biitget und Ge-
meinde, und an die Stelle der personlichen
Mitsprache tritt die «Solidaritit der reinen
ZweckmiBigkeit», ohne daB} darin ein Scha-
den fiir die Idee det Demokratie erblickt
wetrden miiite. Mit diesem Wegfall der affek-
tiven Bindungen an die Gemeinde und ihrer
Ersetzung dutch die reflektierte Erkenntnis
gesellschaftlicher Interdependenz wird sich
das politische Programm des Féderalismus
nach Tondeur einige wichtige Nuancierun-
gen gefallen lassen miissen. . .

Diese stufenweise Entthronung des Fo-
deralismus herkémmlicher Prigung wiedet-
holt sich in den einzelne Sachgebiete betref-
fenden Aufsitzen. E. Winkler will um den
Preis der Verwitklichung der Bediitfnisse der
Landesplanung die Majorisierung einzelner
Kantone in Kauf nehmen, und er gelangt zu
einer eigentlichen ideologischen Fundierung
det Subotdination der Kantone, ausgehend
davon, daB diese gar nicht in der Lage seien,
iiber das eigene Tettitotium hinauszublicken.
Schon will det Foderalist neue Hoffnung
schopfen, wenn R. Stideli diesem Standpunkt
auf das bestimmteste entgegentritt und sich
bereit erklirt, um der Erhaltung der fédera-
listischen Struktur willen auch nachteilige
Folgen einer grundsitzlich selbstindigen
kommunalen und kantonalen Planung zu
riskieren. Allein, der Wahn ist kurz: gleich
darauf vertritt F. Guiersobn die Auffassung,
bei nihetem Zusehen ligen die geduBerten
Standpunkte nicht so weit auseinander, es
brauche auf alle Fille eine Instanz, welche

die Auswirkungen kantonaler Planungsvor-
kehten untersuche und hiet Entscheidungen
fille; hiezu sei wahtscheinlich eine den Kan-
tonen iibergeotrdnete Stufe einzuschalten.

Ahnliches witd fiir den Sektor Unterticht
und Forschung zum Ausdruck gebracht.
Zwar regt Willy Loretan in seinem gut fun-
dierten Aufsatz an, anstelle der vorgeschla-
genen Bundeshilfe fiir die Universititen eine
Konkordatslosung ins Auge zu fassen, auf
daB sich der Bund der kantonalen Hoch-
schulen nicht auf dem kalten Weg der Sub-
ventionierung bemichtige, wie er das auf
dem Gebiet des beruflichen Unterrichtswe-
sens getan hat, Finanziell wiren die Kantone
noch auf Jahrzehnte hinaus in der Lage, den
wachsenden Aufgaben im Hochschulwesen
zu geniigen, wiirde beispielsweise ihr steuet-
politischer Aktionsradius nicht durch die
Wehrsteuer eingeengt. Der Autor macht sich
indessen keine Illusionen iiber die politische
Realisierbarkeit dieses Vorschlages, und so
fordert er fiir die Planung, Ausgestaltung
und Durchfithrung aller Bundeshilfe sub-
sididir die Heranziehung der Kantone als dem
Bund gleichgeordneter Gemeinwesen zur
Mitsprache und Mitverantwortung. Charles
Tavel kommt fiir den Bereich der angewand-
ten Forschung seinerseits zum Postulat einer
«action concertée» auf Landesebene, und
Robert Matthey fillt am Schlusse seiner Be-
trachtungen iiber « Enseignement supérieur
et Rechetche» ein vernichtendes Utteil iiber
den Foderalismus, den er fiir die unzurei-
chende Verfassung unseres Hochschulwe-
sens verantwortlich macht.

Wiren es wirklich die finanziellen Lasten,
welche die Ubertragung bisheriger odet
neuer Aufgaben an den Bund nétig machten,
so wite der Féderalismus einfach zu erhal-
ten. Die Finanzquellen der Kantone wiren
zulasten des Bundes zu erweitern. Gibt uns
das Jahrbuch diese Antwort? Weit gefehlt —
Vincent C. Frank plidiett zwat fiir eine Be-
reinigung der Finanztransfers zwischen
Bund und Kantonen mit dem Ziele einer
Stirkung der rechtlichen und faktischen
Stellung der Kantone, abert et stellt sich diese
Bereinigung so vor, dal} sie den Kantonen
eine finanzielleNettomehtbelastung bringt...
Der vollstindig dem Bund uberantwortete
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Agrarsektor ist als Exerzierfeld des Fodera-
lismus wenig geeignet. Ein Zusammenhang
besteht nach Wilbelm Gasser-Stiger immerhin
darin, daB ein gesunder Bauernstand den
Grundstock fiir einen gesunden Féderalis-
mus und einen echten Widerstand gegen zen-
tralistische Tendenzen der Wirtschaftsent-
wicklung bilden wird. Auch die Aufsitze von
Roland Ruffieusc und Hans Stercken, in denen
die Bedeutung des Foderalismus fiir die
schweizerische AuBenpolitik und fiir den
Aufbau eines integrierten Europas umrissen
wird, vermégen den zetbrochenen Mythos
nicht wieder aufzurichten.

Unverfilschtes foderalistisches Empfin-
den scheint dagegen im Beitrag von FElio
Bossi «Federalismo, prosperitd e italianita»
mitzuschwingen, wenn von den Kantonal-
tagen der Expo und von der zweiten Heimat,
der zweiten Fahne jedes Schweizers die Rede
ist. Allein, neue Strukturen haben sich zwi-
schen Gemeinde, Kanton und Bund einzu-
schieben: die interkantonale Region in det
Sicht Waldemar Juckers (in deren sieben soll
die Schweiz sich gliedern) und die Agglome-
ration nach den Reformplinen Werner
Meyers. Auch die Landesgtrenzen selbst sollen
den handelnden Gemeinwesen keine uniiber-
windbaren Barrieren sein, so wenigstens
nach der Meinung von jean-Pierre 1onga und
Hans J. Briner, die aus der Sicht des Waadt-
linder Juras und der Regio Basiliensis die
Moglichkeiten internationaler Zusammenat-
beit untersuchen. All diese neuen Strukturen
sollen ihre eigenen Kompetenzbereiche er-
halten, und so fragt man sich, inwiefern sich
der Kanton von ihnen noch unterscheiden,
sich unter diesen rationalen Gebilden als
Staatsverband mit Biirgerschaft und Fahne
noch behaupten soll.

In dieser Situation scheint uns Trost aus
dem Ausland beschieden zu sein, wenn Wolf-
ram van den Wyenbergh seine Bewunderung
ilber das ausgeprigte Staatsbewuftsein der
Kantone zum Ausdruck bringt. Doch
schligt das erhebende Gefiihl, anderen zu
imponieren, bald ins Gegenteil um, wenn
derselbe Autor sein Erstaunen iiber die kras-
sen Unterschiede in den kantonalen Steuer-
und Schulsystemen kundtut.

Steht und fillt denn nicht der schweize-
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rische Foderalismus mit diesen Eigenheiten?
Vielleicht traf dies fiir den Foderalismus zu,
wie er bisher begriffen wurde, doch nicht
mehr fiir den Féderalismus des neuen Typus,
wie thn Werner Imhoof und Gert Diirr fur die
Vereinigten Staaten und die Bundesrepublik
Deutschland skizzieren, Nicht mehr die hi-
storisch geprigte Individualitit steht im Vor-
dergrund, sondern die bewuBte Bildung ver-
schiedener Entscheidungszentren zur Bre-
chung des unmittelbaren Befehlsmechanis-
mus der Zentralverwaltung. An die Stelle des
emotionalen tritt das rationale, das funktio-
nale Element. Am eindeutigsten bringt dies
Roger Dégosterd zum Ausdruck, der eine um-
fassende Neuverteilung der Aufgaben zwi-
schen Bund und Kantonen fordert, wobei
dem Bund die langfristige Planung sowie die
Kontrolle, den Kantonen und Gemeinden
dagegen die Ausfithrung zukime,

Die Stimmen, die am Bisherigen festhal-
ten mochten, sind selten, und auch sie for-
dern ein Aktivwerden der Kantone. René-
Henri Wiist zitiert Stinderat Guisan, det sich
fiir eine Erhaltung der kantonalen Gesetzes-
hoheiten einsetzt, nicht ohne eindringlich zu
warnen: «Mais sous peine de mourir, le fé-
déralisme sera action.» Im gleichen Sinne
ruft Hans Tschini nach einem neuen, dutch
enge Zusammenarbeit zwischen den Kanto-
nen charakterisierten Féderalismus. Ob sich
die Kantone zu einer solchen Aktion aufraf-
fen werden, ist abzuwarten. Wahtscheinli-
cher ist der Ubergang zu einem rationalen
Foéderalismus auf der Basis det Dezentralisa-
tion, das abet heift zu einem Féderalismus
von Bundes Gnaden. Man mag diese Ent-
wicklung bedauern, sie aufzuhalten fehlt die
Kraft. Auch der neue Foderalismus wird
seine Werte haben, selbst wenn nichts typisch
Schweizetrisches mehr daran zu finden sein
wird. So méchte man nach der Lektiire des
Jahtbuches der NHG ausrufen: Le fédé-
ralisme est mort, vive le fédéralisme!

Rudolf Robr

1Die Schweiz, Nationales Jahtbuch der
Neuen Helvetischen Gesellschaft, 1965
(Jahrbuch-Verlag der Neuen Helvetischen
Gesellschaft, Bern).



	Bücher

